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Agenda

1. Kurze Vorstellung – Affinität zum Thema

2. Vision – 
Beispiel für Energie – IKT – Mobilität wachsen 

zusammen

3. Rechts – Rahmen
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HFK Rechtsanwälte LLP

HFK Rechtsanwälte LLP wurde vor ca. 40 Jahren 
gegründet. Inzwischen arbeiten mehr als 60 
Rechtsanwälte an sechs Standorten in 
Deutschland.

HFK Rechtsanwälte LLP ist damit in den 
wesentlichen Wirtschaftsmetropolen 
Deutschlands vertreten. 

Projekte, über die heute gesprochen wird
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HFK Rechtsanwälte LLP

HFK Rechtsanwälte LLP ist eine Wirtschaftskanzlei, die sich auf die Beratungsfelder

Baurecht 

Immobilienrecht

Vergaberecht und

Allgemeines Wirtschaftsrecht

Infrastrukturrecht, insbesondere Energie- und  Nahverkehrsrecht  

sowie angrenzende weitere Rechtsgebiete spezialisiert hat. 

Unsere Rechtsanwälte verfügen nicht nur über das rechtliche Spezialwissen, sondern haben 
auch die erforderliche Branchenkenntnis sowie die Bereitschaft und Fähigkeit, sich mit 
technischen und wirtschaftlichen Sachverhalten auseinanderzusetzen. Eine Vielzahl unserer 
Rechtsanwälte sind Fachanwälte und haben Lehraufträge an Universitäten und Hochschulen.
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HFK - Veröffentlichungen

Neben den Kernkompetenzfeldern Baurecht, 
Immobilienrecht, Vergaberecht und Allgemeines 
Wirtschaftsrecht haben sich HFK Rechtsanwälte 
auf weitere Spezialgebiete konzentriert, in denen 
auch verschiedene Veröffentlichungen erfolgten: 

Facility Management

Green Building

Altlastenmanagement

Green Legal Solution

Grundsatz: Kein Bau ohne

Mobilitäts- und Energie-

konzept
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Geschäftsmodell mit IKT in T-City Friedrichshafen.
Ab 2007

PV

Wind

Storage

FC DSM

Household

Smart Home

Smart Energy

Smart Communication

Smart Generation Smart Consumption

Energy Data
Meter Data

Management
 

Billing

CRM
Virtual

Power Plant

Web-based
Energy Information

System

CHP

Smart Operation

Smart Metering?

© Stefan Söchtig  2007/2016



Leitgedanke für Projekt und Förderung durch das BMVI

Förderung von Elektromobilität 

in einer ländlichen Region 

mit industrieller Verdichtungszone 

und 

zusätzlicher touristischer Ausprägung 

durch eine intelligente, dreifache Vernetzung 

im öffentlichen Verkehr.

© Stefan Söchtig 2016
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Energie
Smart Grid, virtuelles 
Kraftwerk für effiziente 
Aufladung, V2G, Metering 
und Bezahlung, 
Rückspeisung.

Verkehr
Vernetzung öffentlicher 
und individueller Verkehrs-
mittel – ein Tarif und ein 
Buchungsvorgang.

Kommunikation
Echtzeit-Datenaustausch
(z. B. zum / vom Auto) und
reibungsloser Wechsel
auf andere Verkehrsträger.

Vernetzte Mobilität

emma – elektromobil mit anschluss.
Überblick. Dreifache Vernetzung.

Das Praxisprojekt Friedrichshafen –zur Verbesserung des (Nah-)verkehrs mit E-mobilität und Sicherung der Energieversorgung



Energie- und (Nah)verkshrsrecht

Praxisbericht – Wirtschaftlichkeit – 
Rechtsgutachten – Artikelgesetz 

Notwendige Gesetzesänderungen im Überblick 
Artikelgesetz zur Förderung der
(Elektromobilität, durch Einbindung in Energie- und öffentliche 
Nahverkehrssysteme (EmobilEEöN))

Neue Verkehrssysteme mit 
Ergänzungsverkehren mit Kleinfahrzeugen, 
auch vollelektrisch betrieben
Energetische Vernetzung und Steuerung von 
Energieanlagen, Speichern (mobil)
IT-Grundlagen für die Vernetzung
E-Mobilität in Energie- und Verkehrssystemen
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Siehe z.B. Handbuch für Energie- und (Nah)verkehr-
Verantwortliche  und Vorschlag für den Gesetzgeber
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Beispiel von Vision in Praxis
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Beispiel: Struktur auf „beschränktem“ Raum
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Agenda

3. Rechts – Rahmen



Laden
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Bespiel Emma – T-City Friedrichshafen
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Rechenbeispiel 
Energie

© Stefan Söchtig 2016
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Säule mit E-
mobilspeicher

Nutzer

Dezentrale Erzeugung/ 
Speicherung

Teilnetz

Verteilnetz

Graphik: Energie dezentral - abstrakt

Dreifach vernetzt.
Vom Kleinen zum Großen.

© Stefan Söchtig 2016



Wo wird mobile Speicher einspeisen?
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Grundsatz: Da wo er auch geladen wird

•Zu Hause
•Beim Arbeitgeber
•An der Ladesäule

Rechtslage?



Betroffene Rechtsgebiete?

20

Aus Söchtig u.a. DREIFACHE VERNETZUNG DER E-MOBILITÄT: ÖPNV - IKT –ENERGIE, Friedrichshafen, Hamburg, 2016 



Betroffene Rechtsgebiete?
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Aus Söchtig u.a. DREIFACHE VERNETZUNG DER E-MOBILITÄT: ÖPNV - IKT –ENERGIE, Friedrichshafen, Hamburg, 2016 



Betroffene Rechtsgebiete?
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Aus Söchtig u.a. DREIFACHE VERNETZUNG DER E-MOBILITÄT: ÖPNV - IKT –ENERGIE, Friedrichshafen, Hamburg, 2016 



Rechtslage mobile Speicher EnWG?

• § 1 a Abs. 3 EnWG:

Es soll insbesondere auf eine Flexibilisierung von Angebot und Nachfrage hingewirkt werden. Ein Wettbewerb 
zwischen effizienten und flexiblen Erzeugungsanlagen, Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie und 
Lasten, eine effiziente Kopplung des Wärme- und des Verkehrssektors mit dem Elektrizitätssektor sowie die 
Integration der Ladeinfrastruktur für Elektromobile in das Elektrizitätsversorgungssystem sollen die Kosten 
der Energieversorgung verringern, die Transformation zu einem umweltverträglichen, zuverlässigen und 
bezahlbaren Energieversorgungssystem ermöglichen und die Versorgungssicherheit gewährleisten.

• § 3 Nr. 25 EnWG Letztverbraucher („ist auch die Ladesäule)

Natürliche oder juristische Personen, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen; auch der Strombezug der 
Ladepunkte für Elektromobile steht dem Letztverbrauch im Sinne dieses Gesetzes und den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen gleich

 Folge: Das Elektromobil ist nicht Teil des Energieversorgungsnetzes. Es ist nicht (netz-entgelt)reguliert. 
Netzentgelt finanziert nicht Aufbau der Elektromobilität.

(Anm: § 1 a Abs. 2 Ziff 2. StromStV: Klarstellung: Betreiber Ladesäule ist Letztverbraucher

 Damit auch Carsharer mit der Vermietung „beladener“ Fahrzeuge ausgenommen.
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Rechtslage mobile Speicher EEG?
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Nicht geändert: § 3 Ziff 33 EEG 2017 (vorher Nr. 24) Folge?)

„Letztverbraucher“ jede natürliche oder juristische Person, die Strom 
verbraucht.

Folge: ÜNB hat Anspruch gegen Mobilitätsanbieter/ Eigentümer des KfZ

Also: § 61k Abs. 1 bis 1c EEG 2017?

Abs. 1 Satz 1: Für Strom, der in einer Saldierungsperiode zum Zweck der 
Zwischenspeicherung in einem elektrischen, chemischen, mechanischen oder 
physikalischen Stromspeicher verbraucht wird, verringert sich der Anspruch 
auf Zahlung der EEG-Umlage in dieser Saldierungsperiode in der Höhe und in 
dem Umfang, in der die EEG-Umlage für Strom, der mit dem Stromspeicher 
erzeugt wird, gezahlt wird, höchstens aber auf null. 



Rechtslage mobile Speicher EEG?
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Also: § 61k Abs. 1 bis 1c EEG 2017?

Und weiter Abs. 1 Satz 2: Für die Ermittlung der Verringerung nach Satz 1 wird 
vermutet, dass für Strom, der mit dem Stromspeicher erzeugt wird, die volle EEG-
Umlage gezahlt worden ist, soweit der Strom in ein Netz eingespeist und in einen 
Bilanzkreis eingestellt wurde. Für Strom, der zum Zweck der Zwischenspeicherung in 
einem elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen Stromspeicher 
verbraucht wird, entfällt die Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage, soweit die in dem 
Stromspeicher gespeicherte Energie nicht wieder entnommen wird (Speicherverlust). 
Werden in dem Stromspeicher Strommengen, für die unterschiedliche hohe 
Ansprüche auf Zahlung der EEG-Umlage bestehen, verbraucht, entfällt die Pflicht zur 
Zahlung der EEG-Umlage für den Speicherverlust nach Satz 3 in dem Verhältnis des 
Verbrauchs der unterschiedlichen Strommengen zueinander.



Wo wird mobile Speicher einspeisen?
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Also alles klar: § 61k Abs. 1 bis 1c EEG 2017?

Zu Hause
Beim Arbeitgeber
• Unterwegs: Bilanzkreis hier, Bilanzkreis da



Zurück: Mobile Speicher nach EnWG
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§ 14 a EnWG?

•Elektrospeicher unterwegs

•Unterbrechbare Verbrauchseinrichtung
•§ 14 a, S. 2 EnWG erwähnt ausdrücklich die Elektromobile
•Ziel: Standardanreizsystem durch reduzierte Netzentgelte
•Rechtsverordnung soll: Steuerungshandlungen benennen, 
die dem Netzbetreiber
die Dritten, insbesondere dem Lieferanten, 

vorbehalten sind

(„Nächste Ausfahrt: Ende des unbundling“)?



Ihr Ansprechpartner
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HFK Rechtsanwälte LLP

Stefan Söchtig
Rechtsanwalt

Am Kaiserkai 10
20457 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 / 28 80 95 – 30
Telefax: +49 (0) 40 / 28 80 95 – 40
 E-Mail: soechtig@hfk.de 

 http://www.hfk.de

mailto:soechtig@hfk.de
http://www.hfk.de/


Unsere Standorte

Standort Hamburg
Am Kaiserkai 10
20457 Hamburg
Tel.: 040/ 28 80 95 – 30
Fax: 040/ 28 80 95 – 40 
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Standort Frankfurt a. M.
Stephanstraße 3
60313 Frankfurt a. M.
Tel.: 069/ 97 58 22 – 0
Fax: 069/ 97 58 22 – 225 

Standort Berlin
Knesebeckstraße 1
10623 Berlin
Tel.: 030/ 31 86 75 – 0 
Fax: 030/ 31 86 75 – 29 

Standort Stuttgart
Bolzstraße 8
70173 Stuttgart
Tel.: 0711/ 91 43 59 – 00 
Fax: 0711/ 91 43 59 – 99 

Standort Düsseldorf
Königsallee 6 - 8
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211/ 54 21 65 – 0 
Fax: 0211/ 54 21 65 - 99

Standort München
Maximilianstraße 29
80539 München
Tel.: 089/ 29 19 30 – 0 
Fax: 089/ 29 19 30 – 22 


